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Teil A Der Gemeinderat der Gemeinde Lauchringen hat den Bebauungsplan

SATZUNG ~-Edwin-Kessler-Strae* im Ortsteil Unterlauchringen unter Zugrunde-
legung der nachstehenden Rechtsvorschriften am 21.12.2006 als Sat-
zung beschlossen.

Bundesrecht

BauGB Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt
gedndert durch Art. 21 des Gesetzes vom 21.06.2005
(BGBI. | S. 1818) sowie der Entwurf eines Gesetzes zur
Erleichterung von Planungsvorhaben fir die Innenent-
wicklung der Stadte der Bundesregierung vom 9. August
2006.

BauNVO Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke
(Baunutzungsverordnung) i. d. F. der Bekanntmachung
vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt geandert durch
Artikel 3 des Gesetzes am 22.04.1993 (BGBI. | S. 466).

BNatSchG Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bun-
desnaturschutzgesetz) vom 25.03.2002, (BGBI. | S.
1193), zuletzt gedndert durch Artikel 40 des Gesetzes
vom 21.06:2005 (BGBI. | S. 1818)

PlanzV 90 Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und
Uber die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverord-
nung PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58).

Landesrecht

LBO Landesbauordnung fur Baden-Wirttemberg i. d. F. vom
08.08.1995 (GBI. S. 617), zuletzt gedndert durch Artikel
14 des Gesetzes vom 14.12.2004 (GBI. S. 884).

GemO Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg i. d. F. vom
24.07.2000 (GBI. S. 581, 698), zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 14.02.2006 (GBI. S. 20).

§1
RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus
den Festsetzungen im Lageplan (BI. 2).
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Teil A §2

SATZUNG BESTANDTEILE DER SATZUNG

Fortsetzung... Der Bebauungsplan besteht aus:
Begriindung i.d.F.vom 12.12.2006
Bauplanungsrechtl. Festsetzungen (1) i.d.F. vom 12.12.2006
Festsetzungen zur Griinordnung und  (ll.) i.d.F. vom 12.12.2006
Freiflachengestaltung
Nachrichtlich ibernommene Fest- () i.d.F. vom 12.12.2006
Setzungen und Hinweise
Flachennutzungsplan der VVG (Bl. 1) i.d.F. vom 29.04.2005
4. Anderung (Auszug)
Lageplan (Bl. 2) i.d.F.vom 12.12.2006
Umweltprifung i.d.F. vom 12.12.2006
Zusammenfassende Erklarung i.d.F. vom 12.12.2006

zu 8 10 Abs. 4 BauGB

§3
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von
8§ 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 74 LBO getroffenen Festsetzungen
des Bebauungsplanes zuwiderhandelt.

§4
INKRAFTTRETEN

Dieser Bebauungsplan tritt mit der ortsiiblichen Bekanntmachung nach
§ 10 BauGB in Kraft.

Lauchringen, den 21.12.2006

Th. Schauble
Blrgermeister
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Anlage zur Satzung

Grenzen des Bebauungsplanes - Lageplanausschnitt
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Teil B 1. Anlass fur die Aufstellung des Bebauungsplanes

BEGRUNDUNG . . _ _ _ _
Die vorhandene stadtebauliche Struktur im Ortsteil Unterlauchringen
lasst vermuten, dass sich dieser Ortsteil urspringlich als StraBendorf
entlang der heutigen HauptstraRe entwickelt hat. Die Anordnung der
Gebaude, die Bebauungsdichte sowie die spezifischen Nutzungen
lassen den eigentlichen Ortskern noch deutlich erkennen. Die Haupt-
stral3e ist fUr den ,alten* Dorfbereich auch heute noch die verkehrliche
HaupterschlieBungsachse.

Fast zentral in diesem Umfeld befindet sich der Bereich um die Edwin-
Kessler-StralRe, er liegt damit auch im Zentrum des vom Land Baden-
Woirttemberg bestatigten Landessanierungsgebietes. Das Gebiet zahlt
baurechtlich zum sogenannten Innenbereich.

In diesem Bereich sind, begriindet auf freie Flachen allgemein, Bau-
landliicken sowie durch das evt. Freiwerden von weiteren Flachen im
Rahmen des Landessanierungsprogramms, groRere bauliche Aktivita-
ten kinftig noch mdglich. Fur zwei gré3ere Bereiche sind die Planung-
en bereits auf den Weg gebracht. Die Ergebnisse lassen erkennen dass
die gesetzlich glltigen Mdglichkeiten zur Bebauung im Innenbereich fur
eine sinnvolle, stadtebauliche Gesamtlosung nicht die geeigneten
Voraussetzungen bieten.

Der Gemeinderat der Gemeinde Lauchringen hat deshalb am 27.07.06
die Aufstellung des Bebauungsplanes "Edwin-Kessler-Straf3e” im Orts-
teil Unterlauchringen geman 88 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 BauGB beschlossen.

2. Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes

Die Flachen zum B-Planbereich ,Edwin-Kessler-StraRe“ stellen sowohl
ortslagig (Kernbereich / Zentrum) als auch stadtebaulich (lockere bis
massive Bebauung) hohe Anforderungen an eine bauliche Entwicklung
im bestehenden Umfeld. Mit zu beachten sind auch zwingend die Vor-
gaben der Topographie. Freie Baulandflachen und zahlreich vorhande-
ne Baullicken ermdglichen gesamthaft betrachtet eine tiefgreifende
Neuorientierung der baulichen Situation insgesamt.

Die Entwicklung des Areals im alten Dorfkernbereich sollte deshalb
einer gesamthaften Betrachtung mit verbindlichen Vorgaben zur
Strukturentwicklung unter Beachtung des baulichen Bestandes und
dem Ziel einer stadtebaulich vertraglichen und vor allen Dingen sinn-
vollen Gesamtlésung erfolgen. Die gesetzlich glltigen Mdglichkeiten zur
Bebauung im Innenbereich reichen daflr nicht aus, gefordert sind klare
und Ubergreifend einheitliche Regelungen zur Bebauungsdichte (be-
baubare Flachen), zur Nutzung und zur héhenmafigen Entwicklung der
neuen und kiinftigen Bebauung insgesamt.
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Teil B
BEGRUNDUNG

Fortsetzung...

Sinnvoll gewahlt, lassen diese Vorgaben nicht nur eine komprimierte
und optimiertere Nutzung des Areals zu, sondern ermdglichen auch
eine stadtebauliche Aufwertung der bestehenden und angrenzenden
Situation insgesamt.

Die stadtebauliche Zielvorstellung fir das tberplante Gebiet innerhalb
des Bebauungsplanes ,Edwin-Kessler-StraRe” orientiert sich bei der
Festlegung von Bebauungsdichte, Baustruktur und Hausform an der
vorhandenen, im Westen, Norden und Osten angrenzenden Gebiets-
eigenart. Die horizontale und vertikale Ausrichtung der Baukorper ist
den Vorgaben aus Bestand und Topographie angepasst.

Mit der gewdahlten Bebauungsdichte wird dem Grundsatz mit Grund und
Boden sparsam umzugehen, Rechnung getragen (8§ 1 Abs. 5 BauGB).

Innerhalb des Uberplanten Bereiches wurde auf die Festlegung von
Baulinien verzichtet. Die stadtebauliche Akzentuierung erfolgt durch die
raumliche Gliederung. Die Ausweisung von definierten Baugrenzen
ermdglicht eine auf den jeweiligen Bedarf abgestimmte individuelle
Bebauung, eingebunden in das stadtebauliche Gesamtkonzept.

Wesentliches Ziel des B-Planes ,Edwin-Kessler-Straf3e" ist die Inte-
gration der relevanten Flachen in das stadtebauliche Gesamtbild des
Kernbereiches mit gleichzeitiger gestalterischer Aufwertung und der
Beseitigung funktionaler Defizite. Dazu zahlen im einzelnen:

- Neuorientierung der Nutzungen insgesamt

- Bessere stadtebauliche Einpassung alter und neuer Nutzungen

- Erhaltung von vorhandenen Bestands- /Gebaudestrukturen

- Anlage von Park- und sonstigen Gestaltungsflachen

- Anlage von schlissigen Gehwegverbindungen

- Sicherung von ausreichend bemessenen Verkehrsraumen

Mit dem Bebauungsplan ,Edwin-Kessler-Stral3e" werden die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen hierzu geschaffen.

3. Flachennutzungsplan

Die Gemeinde Lauchringen gehért der Vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft (VVG) Waldshut-Tiengen, Dogern, Lauchringen und Weil-
heim an.

Derzeit wird der Flachennutzungsplan in der 5. Anderung Uiberarbeitet.
Im aktuell giiltigen Flachennutzungsplan der VVG (4. Anderung vom
29.04.2005) sind die im réaumlichen Geltungsbereich des B-Planes
~Edwin-Kessler-StralRe“ involvierten Flachen als Mischgebiet (MI) aus-
gewiesen.

Der Bebauungsplan ,Edwin-Kessler-StraRe* wurde somit aus dem
aktuellen FNP entwickelt.
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Teil B 4. Planungsgebiet
BEGRUNDUNG " I R ,
Fortsetzung... Folgende Grundsticke sind in den rdumlichen Geltungsbereich des B-

Planes ,Edwin-Kessler-StraRe* mit einbezogen:

Flst. Nr. Gesamtflache B-Planflache Bemerkung Nutzung
m? m?

78/10 3.081 339 Teilflache Jahnstral3e

81/8 916 916 GFHW

81/1 2.063 2.063 GFHW

6/0 17.889 1.243 Teilflache Hauptstral3e

59 477 477 Weg

60 1.256 1.256 GFHW

61 1.042 1.042 GFHW

62 53 53 GFHW

63 2.480 2.480 GFHW

63/3 1.989 1.989 GFHW

63/1 529 529 GFHW

64 621 621 GFHW

53 1.725 1.012 Teilflache Edwin-Kessler-Str.

45 400 14 Teilflache Weg

50 955 955 GFHW

51 304 304 GFHW

51/1 686 686 GFHW

90/0 2.080 13 Teilflache Kolpingstr.

Gesamtflache 15.992 n

entspricht ca. 1,60 ha

Die Flurstiicke 78/10, 6/0, 59, 53, 45 und 90/0 sind Straf3en- oder
Weggrundstiicke. Sie befinden sich im Besitz der Gemeinde
Lauchringen. Alle anderen Flurstiicke befinden sich im Privatbesitz.

Die GroRRe des B-Planes "Edwin-Kessler-StraRe" betragtci 1,60 ha
Diese teilt sich wie folgt auf:

Mischgebiet (MI) ca. 1,005 ha 62,8 %
Offentliche Verkehrsflachen ca. 0,358 ha 22,4 %
Private Griinflachen ca. 0,237 ha 14,8 %
Gesamtflache ca. 1,600 ha 100,0 %
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Teil B 5. ErschlieBung

BEGRUNDUNG .

Fortsetzung... 5.1 Allgemein

Grundlage fur samtliche Fachplanungen sind die Zwangspunkte aus
der Topographie, die vorhandenen Einrichtungen zur Infrastruktur sowie
die stadtebaulichen Zielvorstellungen zum B-Planbereich ,Edwin-Kess-
ler-StralRe”.

5.2 Verkehrsanlagen
Die Projektbearbeitung erfolgte nach den Vorgaben folgender Grund-
lagen:

EAE ® Empfehlung fiir die Anlage von ErschlieBungsstraien,
aktuelle Ausgabe der Forschungsgesellschaft flr
StralRen- und Verkehrswesen;

EAHV ® Empfehlungen fiir die Anlage von Hauptverkehrsstraien,
aktuelle Ausgabe der Forschungsgesellschaft fir Stral3en-
und Verkehrswesen;

Das Uberplante Areal zum B-Plan ,Edwin-Kessler-StraRe” in Unter-
lauchringen ist derzeit Uber die Haupt-, Jahn-, Kolping- und Edwin-
Kessler-Stral3e erschlossen.

Alle involvierten ErschlieBungsstral3en sind der Kategorie Hauptver-
kehrsstralRe zuzuordnen. Die vorhandenen Stral3enrdume reichen im
heutigen Ausbaustandard nicht aus, die derzeitige und kiinftige Ver-
kehrsbelastung zu bewaltigen.

Im Rahmen des B-Planes ,Edwin-Kessler-Straf3e* werden neue und
erganzende Verfligungsflachen sowie zuséatzliche Flachen fur Gehwege
und Anlagen des ruhenden Verkehrs gesichert, die verkehrliche Er-
schlieBung neu orientiert.

Die gewahlten StralRenquerschnitte wurden in ihrer Dimensionierung
auf das fahrgeometrisch notwendige Mindestmal reduziert. Der Er-
schlieBungsverkehr erfolgt im Trennungsprinzip. Entlang der neuen Er-
schlieBungsstraRen erfolgt die Anlage von wechselseitig angelegten,
straRenbegleitenden Gehwegen.

Folgende Querschnitte wurden gewabhilt:

Hauptstrale B=6,00m
Edwin-Kessler-StraRe B =5,50 m
Jahnstralle B=550m
Gehwege B=3150m
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Teil B
BEGRUNDUNG

Fortsetzung...

Die gewahlten Fahrbahnquerschnitte decken alle Anspriiche von
moglichen Begegnungsféllen, den Begegnungsfall LKW-LKW allerdings
nur bei verminderter Geschwindigkeit (£ 40 km/h) und unter Einbezug
der Gehwegflachen sowie im Ausnahmefall auch der befestigten, priva-
ten Hof- und Zufahrtsflachen.

Mit dieser Konstellation wird eine Reduzierung der Geschwindigkeiten
innerhalb des angeschlossenen Quartiers angestrebt. Im Weiteren soll
diese LOsung spilrbar zur Minderung der Umweltbelastung durch Larm-
und Schadstoffausstol3 beitragen.

5.3 Abwasser und Oberflachenwasser

Die Projektbearbeitung erfolgte auf den Vorgaben folgender Grund-
lagen:

ATV ® Regelwerk Abwasser, Abfall, aktuelle Ausgabe der
Gesellschaft zur Forderung der Abwassertechnik e.V.
(GFA) Hennef.

DIN ® EN 752, Teil 1-3, aktuelle Ausgabe, Deutsches Institut fiir
Normung e.V. Berlin.

Der Ortsteil Unterlauchringen wird derzeit Giberwiegend im Mischsystem
entwassert. Im B-Planbereich ,Edwin-Kessler-StraRe” wird zur
Entlastung der bestehenden Mischwasserkanalisation die Versickerung
und/oder Bewirtschaftung von nicht belastetem Dachwasser festge-
setzt.

Im Bereich nérdlich der Hauptstrasse muss das als unbelastet geltende
Niederschlagswasser aus den Dachflachen nach Vorgabe der
Verordnung des Ministeriums flr Umwelt und Verkehr Uber die dezen-
trale Beseitigung von Niederschlagswasser vom 22.03.1999 (ber Ver-
sickerungsmulden versickert werden. Die Mulden sind ausreichend zu
bemessen (DWA - A 138 Anhang A.2.1 und A 2.2) und mit einer beleb-
ten Oberbodenschicht mit mind. 30 cm Stéarke herzustellen und zu
begrinen.

Im Bereich sldlich der Hauptstrasse kann die festgesetzte Retention
zum Niederschlagswasser Uber Versickerungen und/oder einer Regen-
wasserbewirtschaftung mittels Zisternen erfolgen (vgl. auch Teil C, Il
3.) Die Zisternen missen dazu mit der erforderlichen Technik ausge-
ristet sein.

Das anfallende Niederschlagswasser aus den Hofflachen wird analog
dem hauslichen Schmutzwasser der vorhandenen Mischwasserkanali-
sation zugeleitet.
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Teil B
BEGRUNDUNG

Fortsetzung...

5.4 Wasserversorgung

Die Projektbearbeitung erfolgte nach den Vorgaben folgender Grund-
lagen:

DVGW ® Regelwerk, aktuelle Ausgabe Deutscher Verein des Gas-
und Wasserfaches e.V. Eschborn.

Im B-Planbereich ,Edwin-Kessler-StraRe” sind zahlreiche Hauptversor-
gungsleitungen zur Trink- und Léschwasserversorgung vorhanden. Die
ErschlielBung neuer Baulandflachen erfolgt tber diese Systeme und ist
somit gesichert.

Die Loschwasserversorgung erfolgt ebenfalls lUber die bestehenden
Leitungssysteme, die erforderlichen Druckverhaltnisse sind gegeben.

5.5 Stromversorgung

Die Stromversorgung im Bereich des Bebauungsplanes ,Edwin-
Kessler-StraRe” erfolgt durch neue Versorgungsleitungen, welche an
die bestehenden Versorgungsanlagen in den angrenzenden, bebauten
Bereichen angeschlossen werden.

Innerhalb der neuen Baulandflachen wird die Verteilung parallel zu den
Ubrigen Versorgungsleitungen Uberwiegend in den 6ffentlichen Flachen
(StralRen und Wege) gefiihrt. Im Bereich privater Grundstiicksflachen
erfolgt die Sicherung Uber entsprechende Leitungsrechte.

Fur Niederspannungsleitungen wird generell die Erdverlegung festge-
setzt.

5.6 Gasversorgung

In der Randbereichen zur bestehenden Bebauung sind Erdgasleitungen
der Badenova vorhanden. Bestehende Leitungen liegen sowohl in der
Hauptstral3e als auch in der Edwin-Kessler-Stral3e.

Eine Erweiterung der Erdgasversorgung fir die neuen Baulandflachen
seitens des Versorgungstragers ist geplant, Teilbereiche davon sind
bereits realisiert.
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Teil B 5.7 Sonstige Versorgungstrager

BEGRUNDUNG

Fortsetzung...

Ebenfalls in den Randbereichen zur bestehenden Bebauung befinden
sich Anlagen der Deutschen Telekom. Eine Anderung dieser Anlagen
ist derzeit nicht vorgesehen.

Die neue Bebauung wird Uber eine Erweiterung der bestehenden An-
lagen erschlossen.

5.8 Altlasten

Im Bereich des Bebauungsplanes ,Edwin-Kessler-Straf3e” sind keine
Altlasten bekannt.

6. Bebauung und Nutzung

Im Bereich des Bebauungsplanes ,Edwin-Kessler-Stral3e* wird ent-
sprechend den Vorgaben des FNP sowie dem gewlinschten Planungs-
ziel — Mischgebiet (M) - als Nutzung festgesetzt.

Tankstellen werden aus stadtebaulichen Griinden ausgeschlossen. Die
Lebensfahigkeit von Tankstellen ist, begriindet auf eine vom Uber-
regionalen Verkehrsstrom abgewandte Lage, nicht gegeben. Im
Weiteren ware die Zulassung von Tankstellen aus stadtebaulicher Sicht
im betrachteten Bereich auch nicht zu vertreten.

Die Uberbaubaren Grundstlcksflachen sind durch definierte Baugren-
zen festgesetzt.

Das Mal} der baulichen Nutzung orientiert sich am angrenzenden
Bestand, an der mdglichen stadtebaulichen Gesamtstruktur sowie am
gewdhlten Verhaltnis Bebauungsdichte zur Nutzung (vgl. Lageplan BI. 2
und Teil C, Ziffer 2).

7. Naturhaushalt und Landschaft

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird das Gebiet zum B-Plan
,Edwin-Kessler-StraRe” auf seine Funktion im Naturhaushalt sowie auf
Veranderungen untersucht, welche mit der Schaffung des Baugebietes
verbunden sind.

Diese Untersuchungen werden im Zuge der Umweltprifung (UP) gem.
88 1, Abs. 8 und 2, Abs. 4 durchgeflhrt. Die Ergebnisse dieser Umwelt-
prifung werden dem B-Plan beigefligt, die Festlegungen darin sind
verbindlich. Hierzu zahlen auch die MalRnahmen zur Grinordnung.

VoV VaYaYaYaYVaYVaYVa VYo YVa Vs VYo YVaYaYaYaYaYVaVaYaYVa Vs Vo Yo YVa VsV Yo Va VsV Yo YVaYVa Yo YaYVa Vs Y Yo Yo YVa Y Yo Ya Vs Yo ¥aYVa VoYV Ya Y
planungsburo + vermessungsbiro k a i s e r, daimlerstrale 15, 79761 waldshut-tiengen, tel.: 07741/9211-0, fax:

07741/9211-22

O:\PROJEKTE\06\0612\MS W ord\Pr\B-Plan\Endg-Fassung\105_BPL-B-01.doc



Gemeinde |AAAl Bebauungsplan “ Edwin-Kessler-
Lauchringen @&¥ Strafle” im OT Unterlauchringen
Endgultige Fassung vom 12.12.2006 Seite 8

VY% YV Y VY Y Y Y Y %Y ¥ Y% Y YV Yo Yo Yo Yo YoY% %% Y YV Yo Yo Yo Yo Yo% Y Y Ya Y %YV Y Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo %0 ¥ % % % % Y Yo Yo Yo Yo Yo YoY% % % % % Y Yo Yo Yo Yo Yo Yo% Ya Y % Ya Ya Yo Yo i

Teil B 8. Realisierung und beabsichtigte MalBhahmen
BEGRUNDUNG _ ,
Fortsetzung... Bei der Umsetzung des B-Planes ,Edwin-Kessler-Strale“ entstehen

Kosten fir die ErschlieBung. Ein Teil dieser Kosten kann Uber Er-
schlieBungsbeitrdge beziehungsweise Kostenaufschlage auf die
Grundstlickspreise wieder eingenommen werden.

Der Bebauungsplan soll Grundlage fiir die Grenzregelung und die
ErschlieBung sowie fiir die Festlegung des besonderen Vorkaufsrechts
fir Grundsticke werden, sofern diese MalRnahmen im Vollzug des
Bebauungsplanes erforderlich werden.

Lauchringen, den 21.12.2006

Th. Schauble
Blrgermeister
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Teil C fir den im Lageplan (Bl. 2) durch Abgrenzung dargestellten raumlichen
TEXTLICHE Geltungsbereich. In Ergdnzung zur Planzeichnung (Lageplan, Bl. 2)
FEST- wird folgendes festgesetzt:

SETZUNGEN

l. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
gem. 8 9 (1) BauGB

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
gem. 8 9 (1) BauGB i.V.m 8§ 1-15 BauNVO

Im raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Edwin-
Kessler-StraRe” sind folgende Nutzungen festgesetzt:

1.1 Mischgebiet (MI)
gem. § 6 BauNVvO

1.1.1 Gemal § 1 (5) BauNVO sind Tankstellen nicht zulassig.

1.2 Verkehrsflachen incl. der dazugehoérigen Verkehrsgrin-
flachen gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

1.3 Griunflachen
gem. 8 9 (1) Nr. 15 BauGB

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
gem. § 16 und 19 BauNVO

Im o0.g. B-Planbereich gelten unterschiedliche Regelungen.

2.1 Bereich sudlich der KolpingstraRe: Das MalRR der baulichen
Nutzung ist durch die Vorgabe der Grundflachenzahl in
Verbindung mit der Anzahl der Geschosse als Hodchstgrenze
bestimmt. Zulassig sind maximal 3 Vollgeschosse.

2.2 Bereich nérdlich der HauptstraRe: Das Mafl} der baulichen
Nutzung ist durch die Vorgabe der Grundflachenzahl in
Verbindung mit der Anzahl der Geschosse als Hdchstgrenze
bestimmt. Zulassig sind maximal 4 Vollgeschosse.

2.3 Bereich sudlich der HauptstraRe: Das MaR der baulichen
Nutzung ist durch die Vorgabe der Grundflachenzahl in
Verbindung mit der Anzahl der Geschosse als Hdchstgrenze
bestimmt. Zulassig sind maximal 3, bereichsweise auch 4 Voll-
geschosse.

2.4  Bereich siudlich der Edwin-Kessler-StraRe zum tiefer liegenden
Geldnde (Wutachebene): Das Mal3 der baulichen Nutzung wird
durch die Grundflachenzahl in Verbindung mit einer maximalen
Gebaudehohe (Firsthéhe) und der raumlichen Ausdehnung der
Baukdrper (Baugrenzen) bestimmt (vgl. Lageplan Bl. 2).
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Teil C 3. HOHE DER BAULICHEN ANLAGEN
TEXTLICHE gem. § 9 (3) BauGB
FEST- . N 3y . e

3.1 Die Gebaudehdhen sind verbindlich im B-Plan (vgl. Lageplan BI.
|:SEtT§UNGEN 2) Uber die Firsthéhe (z.B. FH max. = + 12,00m) festgeleqt.

ortsetzung...

3.2 Bezugspunkt fiir die Hohenlage der Gebaude ist die Hohenlage
der zugeordneten ErschlieBungsstralBe (FB-Rand - OK Bord-
stein Mitte Gebaude).

3.3  Zur zusatzlichen héhenmafligen Optimierung der Gebaude in
den Umgebungsbereichen (Aul3enanlagen) sind Abweichungen
mit + 15 cm zulassig.

4. BAUWEISE
gem. § 22 BauNVO

4.1 Als Bauweise ist die offene Bauweise gemafl § 22 (2) BauNVO
festgesetzt.

5. UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN
gem. § 23 BauNVvO

5.1 Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch die Festset-
zung von Baugrenzen gem. § 23 BauNVO bestimmt (vgl. Lage-
plan Blatt 2).

6. STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
gem. 8 9 (1) Nr. 2 BauGB

6.1 Die Stellung der baulichen Anlagen ist durch die Vorgabe der
First- bzw. Gebauderichtung im Lageplan (Bl. 2) festgesetzt.

6.2  Zur Optimierung der Gebdaudestellung im Geldnde sowie zur
Optimierung der Gebaude beztglich der Verwendung von Alter-
nataivenergie ist eine Abweichung von max. 10° zulassig.

7. Von der Bebauung freizuhaltende Flachen
gem. 8 9 (1) Nr. 10 und (6) BauGB

7.1 Bei den ausgewiesenen Flachen handelt es sich um freizu-
haltende Sichtdreiecke zur Verkehrssicherheit (z.B. an Einmin-
dungen).
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Teil C 8. NEBENANLAGEN

TEXTLICHE gem. 8§ 14 BauNVO

FEST- 8.1 Versorgungsanlagen i.S.v. 8§ 14 (2) BauNVO sind als Aus-
SETZUNGEN nahme zulassig.

Fortsetzung...

9. GARAGEN; CARPORTS UND STELLPLATZE
gem. 89 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 (6) BauNVO

9.1 Garagen, Carports und Stellplatze sind auch auRerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig.

10. ANPFLANZEN VON BAUMEN
gem. 8§ 9(1) 25a BauGB

10.1 Im Bebauungsplan (vgl. Blatt 2) ist das Anpflanzen von Baumen
festgesetzt. Es sind nur orts- und landschaftstypische, standort-
gerechte Laubgehdlze oder Obstbaume zuldssig.

Verbindliche Vorgaben hierzu werden durch das Ergebnis der
Umweltprifung bestimmt.

11. FLACHEN FUR LEITUNGSRECHTE (LR)
gem. 8 9 (1) Nr. 21 BauGB

11.1 Im Bebauungsplan (Blatt 2) sind im Bereich der privaten Grund-
stiicke fur die geplanten Leitungen Flachen fir Leitungsrechte
zugunsten folgender Versorgungstrager festgesetzt:

Kanal = Entwasserung
WV = Wasserversorgung
Strom = Stromversorgung
TK = Telekommunikation
TV = Multimedia

11.2 Die mit Leitungsrecht belegten Flachen sind nicht bebaubar. Es
darf keine Beeintrachtigung, Gefahrdung oder Beschadigung der
Leitungen auftreten und die Zuganglichkeit mul jederzeit ge-
wabhrleistet sein.
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Teil C 1.

TEXTLICHE

FEST-

SETZUNGEN

Fortsetzung...
1.
11
1.2
1.3
14
2.
21
2.2
2.3

FESTSETZUNGEN ZUR GRUNORDNUNG UND FREI-
FLACHENGESTALTUNG

gem. 8 9 (1) Nr. 15, 20, 25 a) und b) BauGB

und § 74 (1) Nr. 3LBO

PFLANZGEBOTE
gem. 8 9 (1) Nr. 25 a BauGB

Die Pflanzgebote fiir den o0.g. B-Planbereich richten sich nach
den Ergebnissen zum Ausgleich aus der Umweltprifung.

Die nachbarrechtlichen Vorschriften fir die Einhaltung von
Grenzabstanden bleiben unbertnhrt.

Bei zusammenhangenden Stellplatzflachen ist je angefangene 4
Stellplatze ein hochstammiger Laubbaum in eine zu begriinende
und gegen Befahren zu schiitzende Baumscheibe von mind.
2,0 m x 2,0 m zu pflanzen.

Die mit Pflanzgebot belegten Baume sind bei Abgang arten-
gleich zu ersetzen.

BEPFLANZUNG

Zur Bepflanzung der Grundstiicke sind heimische, standortge-
rechte Laubgehdlze, Straucher, Laub- und/oder Obstbdume zu
verwenden (s. Vorgabe Umweltbericht, Teil E).

Koniferen sind nicht zulassig.

Samtliche BegrunungsmafRnahmen sind spéatestens 3 Jahre
nach Bezug abzuschlie3en.
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Teil C . NACHRICHTLICH UBERNOMMENE FESTSETZUNGEN UND
TEXTLICHE HINWEISE

FEST- gem. § 9 (6) BauGB

SETZUNGEN  ;  p| ANVORLAGE (Hinweis)

Fortsetzung...

In den Bauantragsunterlagen sind folgende Eintragungen bzw.
Angaben zwingend vorzugeben:

1.1 Eintrag des bestehenden und des geplanten Geléandeverlaufes
in allen Gebaudeschnitten und Ansichten (entlang der Um-
fassungswande).

1.2 Darstellung der bestehenden oder geplanten Hohen der zuge-
ordneten ErschlieBungsstrale in allen Gebaudeschnitten und
Ansichten.

1.3 Bei an der Grundstiicksgrenze zusammen gebauten Gebauden
oder Garagen ist die jeweils zuerst erstellte Bebauung zur
besseren Beurteilung in der nachfolgenden Planung maR-
stablich darzustellen.

2. DENKMALSCHUTZ (Hinweis)

Nach 8§ 20 des Denkmalschutzgesetzes (zufédllige Funde) ist das
Regierungsprasidium Freiburg, Ref. 25, Fachbereich Archaologische
Denkmalpflege, 79093 Freiburg, Tel.: 0761/208-3500, Fax. 0761/208-
3544 unverziglich zu benachrichtigen, falls Bodenfunde bei Erd-
arbeiten in diesem Gebiet zutage treten. Dies trifft auch dann zu, wenn
Bildstécke, Wegkreuze, alte Grenzsteine oder ahnliches von den
BaumaRnahmen betroffen sein sollten.

3. Regenwasserbewirtschaftung (Hinweis)

Sofern das im Regenwasserspeicher gesammelte Niederschlags-
wasser aul3er zur Bewasserung der Aul3enanlagen auch als Brauch-
wasser im Gebaude verwendet werden soll (z.B. Toilettenspiilung), ist
dies vorab mit der Gemeinde Lauchringen (u.a. auch wegen der
Gebulhrenregelung) im Detail abzustimmen.

Insbesondere ist im Hinblick auf den Schutz des Trinkwassers sowie
den daraus resultierenden hygienischen Anforderungen auf eine fach-
gerechte Installation besonderer Wert zu legen.

Die gesetzlichen Vorgaben sind strengstens einzuhalten.

Lauchringen, den 21.12.2006

Th. Schauble
Blrgermeister
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Teil D 1. Flachennutzungsplan (Auszug) (Blatt 1) unmal3stablich
PLANTEIL 2. Bebauungsplan (Blatt 2) M 1:500
3. Schnitt 1-1 (Blatt 3) M 1:500

VoV VaYaYaYaYVaYVa Vs Y YaYVa Vs VYo YVaYaYaVaVaYVaYa Yo YVa Vs VYo YVa VsV Yo YaYVa Yo Yo YVaYVa Yo YaYVa VoY Yo Yo YVa Yo Yo Va Vs Vs YaYVa VoY ¥a YoV
planungsbiro + vermessungsbiro k ais er, daimlerstral3e 15, 79761 waldshut-tiengen, tel.: 07741/9211-0, fax: 07741/9211-22
O:\PROJEKTE\06\0612\MS W ord\Pr\B-Plan\Endg-Fassung\105_BPL-D-01.doc



AAAl Bebauungsplan “Edwin-Kessler-
Straf3e” im OT Unterlauchringen

Gemeinde
Lauchringen &

Endgultige Fassung vom 12.12.2006

VY% YV Y VY Y Y Y Y %Y ¥ Y% Y YV Yo Yo Yo Yo YoY% %% Y YV Yo Yo Yo Yo Yo% Y Y Ya Y %YV Y Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo %0 ¥ % % % % Y Yo Yo Yo Yo Yo YoY% % % % % Y Yo Yo Yo Yo Yo Yo% Ya Y % Ya Ya Yo Yo i

Blatt 1

Blatt 1 - Auszug aus dem Flachennutzungsplan
der VVG ,,Waldshut-Tiengen“ 4. Anderung vom 29.04.2005
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Gemeinde
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1. Einleitung

1.1 Anlass, Aufgabenstellung

Die ,Edwin-Kessler-Strasse" befindet sich im urspringlichen Dorfkern der Gemeinde
Lauchringen und zahlt baurechtlich zum Innenbereich. Innerhalb des Areals liegen neben
der derzeitigen teilweise dichten Bebauung auch gréBere Freifldche sowie Baullicken. Um
eine geordnete Nutzung und stadtebauliche Gesamtldésung flir das Areal zu gewahrleisten,
beschloss der Gemeinderat am 27.07.2006 die Aufstellung des Bebauungsplanes (B-

Planes) ,Edwin-Kessler-Strasse".

Laut dem BauGB § 1 Abs. 8 sowie § 2 Abs. 4 muss flr jeden Bauleitplan, der nach dem
20.07.2004 aufgestellt, erganzt oder aufgehoben wird, eine Umweltprifung (UP)
durchgefiihrt werden (Ausnahme: Vereinfachtes Verfahren). Im Rahmen dieser
Umweltprifung werden die erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem
Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht ist in Anlehnung an die

Anlage zu § 2 Abs. 4 BauGB zu erarbeiten.

1.2 Lage/ Abgrenzung des B-Plangebietes

Das B-Plangebiet ,Edwin-Kessler-Strasse" liegt im alten Dorfkern der Gemeinde

Lauchringen, im Landkreis Waldshut-Tiengen.

Der Geltungsbereich wird im Norden, Westen und Osten durch StraBenziige begrenzt. Im
Sitden bildet das Areal den Ortsrand der Gemeinde, an welchen sich Kleingarten und

Streuobstwiesen anschlieBen.

Das Bebauungsplangebiet hat eine ebene im Siden steil abfallende Topographie. Das
Areal besteht aus Gebdauden mit ihren versiegelten Hofen, Einfahrten und Garten sowie

aus einer Streuobstwiese.

Durch die Ausweisung des Bebauungsplangebietes ,Edwin-Kessler-Strasse" wird eine

Flache von ca. 1,6 ha in Anspruch genommen, welche sich wie folgt aufteilt:

. Mischgebiet (MI): ca. 1,005

. Offentliche Verkehrsflachen: ca. 0,358

. Private Grinfldchen: ca. 0,237

Gesamtflache ca. 1,600
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1.3 Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes

Durch den Bebauungsplan ,Edwin-Kessler-Strasse" bietet sich der Gemeinde Lauchringen
die Moglichkeit fir diesen Bereich eine Neuorientierung der Nutzung und der
stadtebaulichen Entwicklung zu erreichen. Dabei werden folgende Schwerpunkte

bertcksichtigt:

. Neuorientierung der Nutzungen insgesamt

o Bessere stadtebauliche Einpassung neuer Nutzungen

. Erhaltung von vorhandenen Bestands-/ Gebaudestrukturen
. Anlage von Park- und sonstigen Gestaltungsflachen

. Anlage von schlissigen Gehwegverbindungen

. Sicherung von ausreichend bemessenen Verkehrsraumen

Im aktuellen Flachennutzungsplan (4. Anderung, Stand 29.04.2005) ist der
Geltungsbereich des B-Planes ,Edwin-Kessler-Strasse™ als Mischgebiet ausgewiesen. Die

Gemeinde folgt mit der Planung somit den Vorgaben des Flachennutzungsplanes.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ,Edwin-Kessler-Strasse®™ werden im folgenden

kurz beschrieben:

Verkehrsanlagen/ ErschlieBung:

Die verkehrliche ErschlieBung des Areals erfolgt Uber die Haupt-, Jahn-, Kolping- und
Edwin-Kessler-Strasse. Diese StraBenraume reichen im heutigen Ausbauzustand nicht aus,

die derzeitige und kiinftige Verkehrsbelastung zu bewaltigen.

Im Rahmen des B-Planes werden neue und erganzende Verfligungsflachen fir Gehwege
und Anlagen des ruhenden Verkehrs gesichert und die verkehrliche ErschlieBung neu

orientiert.

Entwasserung/ Versorgung

Die Entwdsserung sowie die Versorgung erfolgt Uber bereits vorhandene Leitungen. Die

ErschlieBung neuer Bauflachen ist somit gesichert.
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Bebauung und Nutzung:

Im B-Plan ,Edwin-Kessler-Strasse™ wird zur Bebauung und Nutzung in den definierten

Baugrenzen folgendes festgesetzt:

Art der baulichen Nutzung:  Mischgebiet (MI)

MaB der baulichen Nutzung: Grundflachenzahl (Héchstwert) 0,6

Anzahl der Geschosse: Geschosszahl (Hochstwert) 3, nordlich der
Hauptstrasse 4

Bauweise: offene Bauweise

Insgesamt wird im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Edwin-Kessler-
Strasse" ein Bedarf von 15.992 m2 an Grund und Boden ermittelt. Davon werden folgende

Flachen verdichtet oder versiegelt:

e Vollversiegelung (MI, innerhalb der Baugrenzen, GFZ 0,6): 1.858 m?2
e Befestigung (wasserdurchlassige Belage, MI auBerhalb der

Baugrenzen, GFZ 0,6): 1.262 m=2
e Befestigung (wasserdurchldssige Belage, private Grinflache,

GFZ 0,4): 262 m2

Eingriffsflache 3.382 m2

1.4 Anderweitige Planungsmoéglichkeiten innerhalb des Geltungsbereiches des
vorhabenbezogenen B-Planes ,,Edwin-Kessler-Strasse"

Aufgrund der engen raumlichen Verhéltnisse innerhalb des Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes ,Edwin-Kessler-Strasse™ sind anderweitige Planungsvarianten nicht

maoglich..

1.5 Darstellung der in Fachgesetzen/Fachplianen festgelegten Ziele des Um-
weltschutzes, die bei der Aufstellung des Umweltberichtes beriicksichtigt

wurden

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

e Schutz, Pflege, Entwicklung von Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen
Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung fir kinftige

Generationen (§ 1).

Bebauungsplan ,Edwin-Kessler-Strasse* 12.12.2006 6/25
Umweltbericht



Gemeinde
Lauchringen

Griin-  und Freiraumplanung Christian Burkhard
Freier Garten und Landschaftsarchitekt BDLA

Erhaltung und Entwicklung von Stoff- und Energieflisse sowie landschaftlichen
Strukturen (§2 Abs. 1 Nr. 1).

Erhaltung von Béden, so dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfiillen kénnen
(82 Abs. 1 Nr. 3).

Erhalt und Entwicklung von vorhandenen Naturbestdnden wie Wald, Hecken,
Wegraine, Saumbiotope, Bachldaufe, Weiher und sonstige 6kologisch bedeutsamen
Kleinstrukturen im besiedelten Bereich (§ 2 Abs. 1 Nr. 10).

Sicherung der Landschaft in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schdnheit und als Erlebnis-
und Erholungsraum des Menschen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13).

Baugesetzbuch (BauGB)

2.

Sicherung einer menschenwirdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung der natirlichen
Lebendgrundlagen sowie baukulturelle Erhaltung und Entwicklung des Orts- und
Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 5).

Bericksichtigung der Belange des Umweltschutzes einschlieBlich des Naturschutzes
und der Landschaftspflege bei der Aufstellung von Bauleitplanen (§1 Abs. 6 Nr. 7).
Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch die Wiederbenutzbarmachung
innerstadtischer Flachen und durch die Begrenzung der Bodenversiegelung auf das
notwendige MalB (§ 1a Abs. 2).

Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeintrachtigungen des
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes
(§ 1a Abs. 3).

Methodik der Umweltpriifung

Die Umweltprifung gemaB § 2 Abs. 4 dient der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung

der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen. Dies wird in einem Umweltbericht

dargestellt.

Dabei erfolgt die Beschreibung und Bewertung der Schutzgliter anhand folgender 5-teiliger

Beurteilungsskala:

sehr geringe Bedeutung
geringe Bedeutung
mittlere Bedeutung
hohe Bedeutung

sehr hohe Bedeutung
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Die aus dem B-Plan resultierenden Auswirkungen auf die Schutzgliter werden ebenfalls

erfasst und bewertet (erhebliche Beeintrachtigung, keine erhebliche Beeintrachtigung).

Erhebliche Beeintrachtigungen sind ausgleichspflichtig und missen durch entsprechende
MaBnahmen kompensiert werden. Diese werden in dem Umweltbericht beschrieben und

den Beeintrachtigungen gegentlibergestellt.

Bei der Bewertung der Beeintrachtigung und der KompensationsmaBnahmen wird fir die

Abwertung/ Aufwertung eines Schutzgutes um eine Stufe jeweils der Faktor 0,5 angesetzt.

Beispiel:
. Abwertung von 1000 m2 Boden mittlerer Bedeutung durch Versiegelung (sehr
geringe Bedeutung) - 1000 m2 x 1,0 = 1.000 m?2 Eingriffsflache
. Aufwertung von 1000 m?2 Acker (sehr geringe Bedeutung) durch Entwicklung

einer Nasswiese (hohe Bedeutung) -> 1000 m2 x 1,5 = 1.500 m?2

Kompensationsflache
Die Ergebnisse und MaBnahmen des Umweltberichtes werden Bestandteil des

Bebauungsplanes.

3. Beschreibung und Bewertung der Umwelteinwirkungen

3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes

3.1.1 Schutzgut Pflanzen/ Biotope

Im Rahmen einer Ortsbegehung wurden folgende Biotope im Bereich des B-Plangebietes

,Edwin-Kessler-Strasse" kartiert:

Gehdlzarme terrestrische und semiterrestrische Biotoptypen

Die einzigen nicht anthropogen beeinflussten gehdlzfreien Grinfléchen innerhalb des B-
Plangebietes sind die grasreichen ausdauernden Ruderalvegetationen (35.64)

entlang der StraBenbdschungen und unbefestigten Verkehrsflachen.
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Geholzbestande/ Walder

Die Hecken innerhalb des Untersuchungsgebietes bestehen iliberwiegend aus nicht
heimischen Strauchern (44.22), wie Forsythia, Flieder usw. Neben den Hecken werden
die Grinflachen des B-Plangebietes durch eine Vielzahl an Laub- und Nadelbdaumen

(45.30) unterschiedlicher GréBe und Alters gepragt.

Im mittleren Hauserblock befindet sich eine Streuobstwiese mit Obstbdaumen
unterschiedlichen Alters (45.40).

Biotoptypen der Siedlungs- und Infrastrukturflachen

Der liberwiegende Teil des Areals ist durch anthropogene Biotope der Siedlungen gepragt.
Diese bestehen aus versiegelten Bereichen wie Hausern und Nebengebiduden (60.10),
StraBen (60.21), gepflasterten StraBen/ Hofflachen (60.22) sowie geschotterten
und unbefestigten Verkehrsflachen (60.23, 60.24).

Die Griunflachen des B-Plangebietes sind groBtenteils kleine Griinflachen (60.50) und
Garten mit unterschiedlichen Nutzungen (60.61, 60.62, 60.63).

An der siudwestlichen Gebietsgrenze befinde sich ein Baugeldnde (60.70), auf dem ein

Einfamilienhaus errichtet wird.

Anhand der Richtlinie ,Bewertung der Biotoptypen Baden-Wirttembergs zur Bestimmung
des Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung® der Landesanstalt flir Umweltschutz

Baden-Wirttemberg werden die Biotope wie folgt bewertet (Feinmodul):

Tabelle 1: Beschreibung und Bewertung der Biotope

Kartiernr. |Bezeichnung Be-
deutung
35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation mittel
44.22 Hecke aus Uberwiegend nicht heimischen Strauchern mittel
45.30, Einzelbaum (Laubbaum) mittel
45.30, Einzelbaum (Laubbaum) hoch
45.303 Einzelbaum (Laubbaum) sehr hoch
45.40 Streuobstbestand mittel
60.10 Einzelgebaude se!1r
gering
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Kartiernr. | Bezeichnung Be-
deutung
60.21 Vollig versiegelte StraBBe oder Platz sehr
gering
60.22 Gepflasterte StraBe oder Platz sehr
gering
60.23 Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Schotter oder Kies sehr
gering
60.24 Unbefestigter Weg oder Platz sehr
gering
60.50 Kleine Grinflache gering
60.61 Nutzgarten gering
60.62 Ziergarten gering
60.63 Mischtyp von Nutz- und Ziergarten gering
60.70 Baugeldnde sehr
gering

3.1.2 Schutzgut Tiere

Das Untersuchungsgebiet ist als Lebensraum fir die Tierwelt Uberwiegend durch die
Eigenschaften der Siedlung geprdagt. Die Vorbelastungen durch Larm, Unruhe und
Schadstoffe sind sehr hoch. Das Vorkommen besonders gefdahrdeter oder geschitzter

Tierarten ist daher nicht bekannt und auch nicht zu erwarten.

Im Bereich der Streuobstwiese und der Garten kommen jedoch die typischen Tierarten der
Siedlungen und Gartenanlagen vor. Aufgrund dieser Grinbereiche weist das Schutzgut

Tiere eine mittlere Bedeutung fir die Natur und Landschaft auf.

Schutzgut Boden

Nach der geologischen Karte von Baden Wirttemberg (Blatt: Waldshut-Tiengen) besteht
der geologische Untergrund des Untersuchungsraumes Uberwiegend aus
wiirmeiszeitlichem Schotter (iber dem Grundgestein des oberen Muschelkalks. Ortlich ist

der Niederterrassenschotter von einer L6Bschicht bedeckt.

Daraus hat sich laut der Bodenibersichtkarte von Baden-Wirttemberg (Blatt: Freiburg
Sid) die Bodenform Parabraunerde entwickelt. Sie besteht lberwiegend aus kiesigem,

schluffig-lehmigem Sand Uber kiesigem, sandigem Lehm sowie lehmigem Kies.
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Aufgrund der Lage des Areals innerhalb der Siedlung und der teilweise hohen Versiegelung
ist ein natlrlich gewachsener Boden innerhalb des Untersuchungsgebietes kaum noch zu
erwarten. Eine Beurteilung der natlrlichen Funktionen des Bodens ist daher nur schwer

moglich.

Die natlrlichen Funktonen des Bodens im Bereich der Streuobstwiese und der Garten
werden jedoch insgesamt als mittel bedeutsam eingeschatzt. Das Schutzgut Boden weist
demzufolge eine mittlere Bedeutung fliir den Naturhaushalt des Bebauungsplangebietes

auf.

3.1.3 Schutzgut Grundwasser

Die oberste grundwasserfiihrende Schicht innerhalb des Untersuchungsgebietes besteht

aus dem Schotter der Wirmzeit.

Die Durchldssigkeit dieser obersten grundwasserflihrenden Einheit ist hoch. Der Schutz

des Grundwassers gegen fldchenhaft eindringende Schadstoffe wird aufgrund der

Uberdeckung als mittel eingeschétzt.
Trinkwasserschutzzonen sind im Bereich des Untersuchungsraumes nicht vorhanden.

Insgesamt weist das Schutzgut Grundwasser eine mittlere Bedeutung fiir den

Naturhaushalt auf.

3.1.4 Schutzgut Klima/Luft

Das Planungsgebiet wird aufgrund des hohen Anteils an versiegelten Flachen vom
typischen Klima der Siedlungen gepragt. Hohe Temperaturen und eine schlechte
Durchliftung sind die charakteristischen Merkmale dieses Klimatyps. Die Belastungen der
Luft durch Schadstoffe sind relativ hoch.

Die gehoélzreichen Grinflachen innerhalb des Untersuchungsgebietes tragen zur
Verringerung dieser Effekte (Warme-Insel-Effekte) bei. Sie sind damit wichtige Strukturen

fur das Klima innerhalb des Areals.

Das Schutzgut Klima hat eine mittlere Bedeutung fiir den Naturhaushalt des

Untersuchungsgebietes.
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3.1.5 Schutzgut Landschaftsbild

Das Areal der Edwin-Kessler-Strasse wird Uberwiegend durch versiegelte Flachen und

Gebaude bestimmt. Eigenart, Vielfalt und Naturndhe sind nur gering ausgepragt.

Die Grunflachen (Streuobstwiese, Garten) im Bereich des B-Plangebietes weisen jedoch
typische Eigenarten einer dorflichen Siedlung auf. Durch den hohen Gehdlzanteil dieser
Flachen ist auch eine hohe Vielfalt sowie eine gewisse Natirlichkeit gegeben. Die
Grinflachen sind daher ein wichtiger Bestandteil flir das Landschafts-/Ortsbild des

untersuchten Raumes.

Insgesamt hat das Landschaftsbild aufgrund der strukturreichen Grinfldchen eine

mittlere Bedeutung.

3.1.6 Mensch/ Bevodlkerung

Das Untersuchungsgebiet wird neben dem Gewerbe (Landwirtschaft, Gasthaus)
Uberwiegen fir Wohnzwecke genutzt. Eine Erholung findet nur im Bereich der Garten

durch die jeweiligen Hausbewohner statt.

Daher weist das Untersuchungsgebiet eine geringe Bedeutung fiir das Schutzgut

Mensch/ Bevdlkerung auf.

3.1.7 Kultur- und Sachgiiter

Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind keine Kultur- und Baudenkmaler ausgewiesen.

3.2 Beschreibung der Auswirkungen bei Durchfiihrung der Planung

Die Auswirkungen des Bebauungsplanes ,Edwin-Kessler-Strasse™ auf die Schutzgiter

werden nachfolgend beschrieben und bewertet:

Pflanzen/Biotope

Die Versiegelung und Befestigung durch die Ausweisung des Mischgebietes und der

Verkehrsflachen hat einen Verlust folgender Biotope zur Folge:
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. Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation (35.64; mittlere Bed.) 11 m?2
. Hecke aus Uberwiegend nicht heimischen Strauchern (44.22; mittlere Bed.)
452 m2

. Baume (45.304, mittlere Bed.; 45.30,, hohe Bed.; 45.303, sehr hohe Bed.)
16 St.

. Streuobstbestand (45.40; mittlere Bed.) 746 m2/ 10 St.

. Kleine Griinflachen (60.50; geringe Bed.) 15 m2

Garten (60.61, 60.62, 60.63; geringe Bed.) 2.158 m2

Der Verlust der Ruderalvegetation, der Gebiische, des Streuobstbestandes, der
Baume sowie der Griinflaichen und Garten stellt eine erhebliche und damit

ausgleichspflichtige Beeintrachtigung dar.

Tiere

Durch den Verlust von Garten und Gehdlzen im Rahmen des Vorhabens werden letzte
verbleibende Lebensrdume und Rickzugsmaoglichkeiten fiir die Tierwelt innerhalb des

Bebauungsplangebietes zerstort.

Die Planung wird daher fir das Schutzgut Tiere als erheblich und ausgleichspflichtig

beurteilt.
Boden

Insgesamt wird innerhalb der definierten Baugrenzen des Bebauungsplangebietes eine
Flache von 1.858 m2 versiegelt. Dabei kommt es zu einem vollstandigen Funktionsverlust
des Schutzgutes Boden fir den Naturhaushalt in diesen Bereichen. Der Bau
Parkplatzflachen, Wegeflachen sowie Hofflachen der Mischgebietsflachen und Grinflachen
(1.524 m?2) erfolgt dagegen mit wasserdurchldssigen Materialien. Die
Versickerungsfunktion des Bodens kann dabei weitgehend erhalten werden. Insgesamt
sind die Beeintrachtigungen des Bodens jedoch als erheblich und ausgleichspflichtig

zu bewerten.
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Des weiteren kann es wahrend der Bauphase zu einer Verdichtung von Bodenflachen
kommen. Durch geeignete RekultivierungsmaBnahmen, z.B.: Tiefenlockerungen des
beanspruchten Bodens nach Abschluss der Bauarbeiten, werden die Bodenfunktionen

wieder hergestellt. Die Beeintrachtigung ist daher nicht als erheblich einzuschatzen.

Schutzgqut Grundwasser

Die Versiegelung des Bodens bewirkt eine Verdanderung des
Versickerungsverhdltnisses in den betroffenen Bereichen. Eine Absenkung des
Grundwassers oder der Eintrag von Schadstoffen ist nicht vorgesehen. Insgesamt wird die
Beeintrachtigung des Grundwassers als erheblich eingeschatzt. Sie kann jedoch

zusammen mit dem Ausgleich des Schutzgutes Boden kompensiert werden.

Schutzgut Klima/Luft

Der Verlust der gehdlzreichen Garten und des Streuobstbestandes sowie der Bau von
Gebauden und vollstéandig versiegelten Flachen verstarken die ,Warme-Insel-Effekte®
innerhalb des B-Plangebietes. Die Temperaturen steigen stark an, wahrend die

Durchliftung abnimmt.

Der Verlust der Grinflachen und Gehdlze ist daher als erheblich und ausgleichspflichtig

anzusehen.

Schutzgut Landschaftsbild

Durch die Ausweisung der Mischgebietsflachen und den Bau der Verkehrsflachen werden
eine Streuobstwiese sowie Garten und Gehdélze zerstért bzw. gerodet, welche eine wichtige
Bedeutung fir die Eigenart und Strukturvielfalt des Bebauungsplangebietes aufweisen. Der
Verlust dieser Flachen wund Baume stellt einen erheblichen Eingriff und

ausgleichspflichtigen Eingriff in das Landschaftsbild dar.

Im folgenden werden die verbleibenden erheblichen und damit ausgleichspflichtigen

Eingriffe/Beeintrachtigungen nochmals zusammenfassend dargestellt:

. Verlust von Garten, Ruderalfluren, Streuobstwiesen und Gebiischen durch
Verdichtung und Versiegelung.
- 1.209 m2 (mittlere Bedeutung)
- 2.173 m2 (geringe Bedeutung)
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. Verlust von Baumen mit mittlerer bis sehr hoher Bedeutung.
- 19 St (mittlere Bedeutung)
- 3 St (hohe Bedeutung)
- 2 St (sehr hohe Bedeutung)

o Beeintrachtigung des Schutzgutes Tiere durch Versiegelung und Uberpragung
der Tierlebensrdaume.

- nicht quantifizierbar (mittlere Bedeutung)

. Verlust und Uberprégung von biotisch aktiven Bodenflachen durch Versiegelung
(1.858 m2) und Verdichtung (1.524 m?2).
- 3.382 m2 (mittlere Bedeutung)

o Beeintrachtigung des Grundwassers (Veranderung der Versickerungs-
verhdltnisse).

- nicht quantifizierbar (mittlere Bedeutung)

. Beeintrachtigung des Schutzgutes Klima/ Luft durch den Verlust von
Gehoblzstrukturen.

- nicht quantifizierbar (mittlere Bedeutung)
. Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch den Verlust von Gehdlzen.
- nicht quantifizierbar (mittlere Bedeutung)
3.3 Beschreibung der Auswirkungen bei Nichtdurchfiihrung der Planung
Bei Nichtdurchflihrung der Planung wirden sich die oben aufgefiihrten Beeintrachtigungen

nicht einstellen.

3.4 MaBnahmen zur Vermeidung/ Verminderung, zum Ausgleich und zum

Ersatz der nachteiligen Auswirkungen des B-Planes

3.4.1 MaBnahmen zur Vermeidung/ Verminderung

Folgende MaBnahmen werden zur Vermeidung/ Verminderung innerhalb des

Bebauungsplangebietes durchgefiihrt:
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. Die Befestigung von Freiflachen durch Zufahrten, Vorplatze, Stellplatze und
Lagerflachen ist auf das unbedingt notwendige MaB zu beschranken. Zur
Verringerung der Bodenversiegelung sind wasserdurchlassige Beldge

festgesetzt (z.B. wassergebundene Decken, Rasen- oder Dranpflaster).

o Alle Ubrigen Freiflachen sind, soweit sie nicht als Stellplatze genutzt werden,

als Grinflachen anzulegen und zu unterhalten.
o Flachdacher oder flach geneigte Dachflachen sind extensiv zu begriinen.

o Zur Bepflanzung der Grinflachen sind heimische, standortgerechte

Laubgehdlze (Bodendecker, Straucher, Laubbaume) zu verwenden.

3.4.2 Ausgleichs-/ ErsatzmaBnahmen

Nachfolgend werden die MaBnahmen zum Ausgleich und Ersatz der erheblichen

Beeintrachtigungen aufgefihrt:

o MaBnahme A1l: Umwandlung versiegelter Flichen in private
Griinflachen (Géarten).

Die bestehenden Gebdude und asphaltierten Hofflachen werden teilweise
aufgebrochen und in private Garten umgewandelt. Damit werden in diesen
Bereichen Funktionen des Bodens vollstandig wiederhergestellt. Durch die
Anlage von Garten entstehen neue Lebensrdaume fir die Tier- und Pflanzenwelt.
Umfang: 741 m?2
Anrechenbarer Umfang:
Schutzgut Boden: 741 m2x 1,0 =741 m=2
Schutzgut Pflanzen: 741 m2x0,5 =371 m2

. MaBnahme A2: Entwicklung der nicht uberbaubaren
Grundstiicksflachen innerhalb der Baugrenze als

Griinflachen.
Die nicht Uberbaubaren Grundstlicksflachen innerhalb des B-Plangebietes
werden als Grinflachen angelegt. Dabei werden bestehende versiegelte
Flachen entsiegelt. Durch die Entsiegelung werden alle Funktionen des

Schutzgutes Boden wiederhergestellt.
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Mit der Bepflanzung der Flachen entstehen neue Lebensraume fiir die Pflanzen-
und Tierwelt.

Umfang: 2.288 m=2

Anrechenbarer Umfang:

Schutzgut Boden: 2.288m2x1,0=2.288 m2

Schutzgut Pflanzen: 2.288m2x0,5=1.144 m2

. MaBnahme A3: Pflanzung von heimischen standortgerechten
Laubbdumen im Bereich der privaten Griinflache.

Die private Grinflache in der Mitte des B-Plangebietes wird mit Bdaumen
bepflanzt (Ahorn, Acer monspesullanum). Durch die Pflanzung dieser
Hochstamme entstehen neue Lebensrdaume flr die Pflanzen- und Tierwelt. Die
Baume stellen neue Strukturen flr das Landschaftsbild dar und tragen zur
besseren Durchliftung der Flachen bei.
Umfang: 17 St.
Anrechenbarer Umfang: 17 St. = 481 m2

o MaBnahme A4: Pflanzung von Baumreihen aus heimischen
standortgerechten Baumen entlang der StraBBen
und Wege des B-Plangebietes.

Entlang der StraBen und Wege des B-Plangebietes sind Baumreihen aus Ahorn,
Mehlbeere und Erle vorgesehen. Durch die Pflanzung dieser Hochstamme
werden neue Lebensrdume flr Pflanzen und Tiere geschaffen. Die Baume
bilden neue Strukturen flir das Landschaftsbild und tragen zusatzlich zur
besseren Durchliiftung der Flachen bei.

Umfang: 39 St.

Anrechenbarer Umfang: 39 St. = 1.103 m2

Um die Kompensation der Beeintrachtigung auf die Schutzglter zu verdeutlichen, werden
in nachfolgender Tabelle die Eingriffe den geplanten KompensationsmaBnahmen

gegenibergestellt:
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Tabelle 2: Gegeniberstellung der erheblichen Beeintrachtigungen und der
KompensationsmaBnahmen
Konflikte MaBnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege
Nr. | Beschreibung der Umfang Nr. Beschreibung| Umfang
Eingriffsituation
K1 |Verlust von Garten, Ru- 2.295 m2 |Al |Umwandlung versiegelter 370 m2
deralfluren, Streuobst- Flachen in private Grin-
wiesen und Geblischen flachen (Garten).
Versiegelung. (741 m2 x 0,5 = 370 m2)
- mittlere Bedeutung,
1.209m2x 1,0 =
1.209 m2
- geringe Bedeutung,
2.173 m2x0,5 =
1.086 m=2

A2 | Entwicklung der nicht 1.144 m2
Uberbaubaren Grund-
sticksflachen innerhalb
der Baugrenze als Griin-
fldchen.

Bilanzierte Flache:
(2.288 m2x 0,5 =
1.144 m?2)

A4 | Pflanzung Baumreihen 26 St./
aus heimischen standort- 735 m2
gerechten Baumen ent-
lang der StraBen und
Wege des B-Plangebietes.

Bilanzierte Flache:
(39 St. =1.103 m?)

A3 |Pflanzung von heimischen 2 St/
standortgerechten Laub- 56 m2
baumen im Bereich der
privaten Grinflache.

Bilanzierte Flache:
(17 St. = 481 m2)
Summe 2.305 m?
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Konflikte MaBnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege
Nr. | Beschreibung der Umfang Nr. Beschreibung| Umfang
Eingriffsituation
K2 |Verlust von Baumen mit 28 St A3 | Pflanzung von heimischen 15 St
mittlerer bis sehr hoher standortgerechten Laub-
Bedeutung. baumen im Bereich der
19 St x 1,0 = 20 St Bilanzierte Flache:
= 2
- hohe Bedeutung, (17 St. = 509 m=)
3Stx1,5=565t
- sehr hohe Bedeutung,
25tx2,0=45St
A4 | Pflanzung Baumreihen 13 St
aus heimischen standort-
gerechten Baumen ent-
lang der StraBen und
Wege des B-Plangebietes.
Bilanzierte Flache:
(39 St. =1.103 m?)
Summe 28 St.
K3 |Beeintrachtigung des nicht A2 - A4,E1
Schutzgutes Tiere durch quanti-
Versiegelung und fizierbar
Uberpragung der
Tierlebensrdaume.
K4 |Verlust und Uberprégung 2.620 m2 |Al |Umwandlung versiegelter 741 m?2
von biotisch aktiven Bo- Flachen in private Grin-
denflachen durch Versie- flachen (Garten).
gelung (1.858 m?) und Bilanzierte Flache:
Verdichtung (1.458 m?2). (741 m2 x 1,0 = 741 m?2)
> 1.858m2x1,0 =
1.858 m2,
1.524 m2x 0,5 =
762 m2
A2 | Entwicklung der nicht 2.288 m2
Uberbaubaren Grund-
sticksflachen innerhalb
der Baugrenze als Grin-
fldchen.
Bilanzierte Flache:
(2.288 m2x 1,0 =
2.288 m2)
Summe 3.029 m2
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Konflikte MaBnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege
Nr. | Beschreibung der Umfang Nr. Beschreibung| Umfang
Eingriffsituation
K5 | Beeintrachtigung des nicht Al, A2
Grundwassers (Veran- quanti-
derung der Versik- fizierbar
kerungsverhaltnisse).
K6 | Beeintrachtigung des nicht Al - A4
Schutzgutes Klima/ Luft quanti-
durch den Verlust von fizierbar
Gehdblzstrukturen.
K5 | Beeintrachtigung des nicht Al - A4
Landschaftsbildes den quanti-
Verlust von Gehdlzen. fizierbar
Summe Beeintrachtigung 4.915 m2/ | Summe Kompensations-| 5.334 m2/
28 st | maBnahmen 54 St

Durch die AusgleichsmaBnahmen Al bis A4 innerhalb des Bebauungsplangebietes
2.305;
Schutzgiiter

erfolgt eine flachige Kompensation von 5.278 m?2
3029).

Pflanzen und Boden als auch die Eingriffe in die Schutzgiiter Tiere, Grundwasser,

(Schutzgut Pflanzen:

Schutzgut Boden: Sowohl der flachenhafte Eingriff in die

Klima/Luft und Landschaftsbild konnen daher als ausgeglichen bewertet werden.

3.5 Griinplanerische Festsetzungen

Folgende grinordnerische MaBnahmen werden im Rahmen des B-Planverfahrens

festgesetzt:

o Die Befestigung von Freiflachen durch Zufahrten, Vorplatze, Stellplatze und

Lagerflachen ist auf das unbedingt notwendige MaB zu beschranken. Zur

Verringerung der Bodenversiegelung sind wasserdurchlassige Beldge
festgesetzt (z.B. wassergebundene Decken, Rasen- oder Dranpflaster).
. Alle Ubrigen Freiflachen sind, soweit sie nicht als Stellplatze genutzt werden,
als Grinflachen anzulegen und zu unterhalten.
. Flachdacher oder flach geneigte Dachflachen sind extensiv zu begriinen.
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. Zur Bepflanzung der Grinflachen sind heimische, standortgerechte

Laubgehodlze (Bodendecker, Straucher, Laubbaume) zu verwenden.
o Die mit Pflanzgebot belegten Baume sind bei Abgang artengleich zu ersetzen.

. Samtliche BegrinungsmaBnahmen sind spdtestens 3 Jahre nach der

BaumaBnahme abzuschlieBen.

. Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen
Al: Umwandlung versiegelter Flachen in private Grinflachen (Garten).
A 2: Entwicklung der nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen innerhalb

der Baugrenze als Grinflachen.

A 3: Pflanzung von heimischen standortgerechten Laubbdaumen im Bereich

der privaten Griinflache

A 4: Pflanzung Baumreihen aus heimischen standortgerechten Bdaumen

entlang der StraBen und Wege des B-Plangebietes.

3.6 MaBnahmen zur Uberwachung der erheblichen Auswirkungen

Um eine Kompensation der erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgiter zu
gewéhrleisten, wird eine Uberwachung und Dokumentation der Umsetzung der
Vermeidungs- sowie KompensationsmaBnahmen durch die Gemeinde gefordert.
Insbesondere die Umsetzung der Flachen mit wasserdurchlassigen Belagen ist zu

kontrollieren

4, Zusammenfassung

Im Rahmen des vorhabenbezogenen B-Planverfahrens ,Edwin-Kessler-Strasse"™ ist gemaf
§ 2 Abs. 4 BauGB die Durchfihrung einer Umweltprifung erforderlich. In dieser werden
die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung auf die Umwelt erfasst und in dem

vorliegenden Umweltbericht beschrieben und bewertet.
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Der Bebauungsplan ,Edwin-Kessler-Strasse™ beinhaltet die zukinftige stadtebauliche
Entwicklung und Nutzung des Areals um die Edwin-Kessler-Strasse. Dabei steht die
Neuorientierung der Nutzungen insgesamt sowie die bessere stdadtebauliche Einpassung
neuer Nutzungen, der Erhalt vorhandener Bestands-/Gebaudestrukturen, die Anlage von
schlissigen Gehwegverbindungen sowie die Sicherung von ausreichend bemessenen

Verkehrsraumen im Vordergrund der Planung.

Bei der Bestandserfassung werden die Schutzgliter gemaB § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB

beschrieben und bewertet.

Die Bewertung erfolgt anhand einer 5-stufigen Skala (sehr geringe Bedeutung, geringe

Bedeutung, mittlere Bedeutung, hohe Bedeutung, sehr hohe Bedeutung).

Durch das geplante Vorhaben sind folgende erheblichen und ausgleichspflichtigen

Eingriffe zu erwarten (insgesamt ca. 0,49 ha):

. Verlust von Garten, Ruderalfluren, Streuobstwiesen und Gebulschen durch

Verdichtung und Versiegelung. (Kompensationsbedarf: 2.295 m?2)

. Verlust von Baumen mit mittlerer bis sehr hoher Bedeutung.
(Kompensationsbedarf: 28 St)

o Beeintrdchtigung des Schutzgutes Tiere durch Versiegelung und Uberpragung

der Tierlebensraume. (Kompensationsbedarf: nicht quantifizierbar)

o Verlust und Uberprdgung von biotisch aktiven Bodenflidchen durch Versie-
gelung (1.858 m2) und Verdichtung (1.524 m2).
(Kompensationsbedarf: 2.620 m2)

. Beeintrachtigung des Grundwassers (Veranderung der

Versickerungsverhaltnisse). (Kompensationsbedarf: nicht quantifizierbar)

. Beeintrachtigung des Schutzgutes Klima/ Luft durch den Verlust von

Gehodlzstrukturen. (Kompensationsbedarf: nicht quantifizierbar)

o Beeintrdachtigung des Landschaftsbildes den Verlust von Gehdlzen.

(Kompensationsbedarf: nicht quantifizierbar)

Um eine Kompensation dieser negativen Auswirkungen auf die Schutzgiter zu erreichen,

werden folgende MaBnahmen festgesetzt:
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Al:

A 2:

A 3:

A4:

Umwandlung versiegelter Flachen in private Grinflachen (Garten).

Entwicklung der nicht Uberbaubaren Grundsticksflachen innerhalb

der Baugrenze als Grinflachen.

Pflanzung von heimischen standortgerechten Laubbaumen im Bereich

der privaten Grinflache.

Pflanzung Baumreihen aus heimischen standortgerechten Baumen

entlang der StraBen und Wege des B-Plangebietes.

Insgesamt kann durch die AusgleichsmaBnahmen A1l bis A4 innerhalb des B-

Plangebietes eine flachige Kompensation von ca. 0,53 ha (Schutzgut Pflanzen: 2.305

m2; Schutzgut Boden: 3.029 m?2) erfolgen.

Der Eingriff in die Schutzglter ist daher als ausgeglichen zu bewerten.
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5. Gesetze, Unterlagen und Literatur

5.1 Gesetze und Verordnungen

e Umweltvertraglichkeitspriifungsgesetz (UVP) vom 05.09.2001 (BGBI. I, S. 2350 ff.)
zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom 18.06.2002 (BGBI. I, S. 1914).

e Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.
April 2002 (BGBI. I S. 1193);

e Naturschutzgesetz Baden-wirttemberg (NATSCHG) in der Fassung vom 29.03.1995
(GBI. 1995, S. 385), zuletzt gedndert durch Artikel 93 des Gesetzes zur Reform der
Verwaltungsstruktur vom 01.07.2004 (GBI. 2004, S. 524).

e Bundesimmissionsschutzgesetz (BIMSCHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 26. September 2002 (BGBI. I Nr. 71 vom 04.10.2002, S. 3830).

e Baugesetzbuch (BAuGB) i.d.F. der Bek. V. 27.8.1997 (BGBI. I, S. 2141, 1998 I, S.
137), zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24.6.2004 (BGBI. I, S. 1359).

e Baunutzungsverordnung (BAUNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
01.06.1993 (BGBI I S.132 ff);

e Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhaltes, Planzeichenverordnung 1990 (PLANVO) in der Fassung vom 18.12.1990
(BGBI I Nr.3);

e Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.11.
1996 (BGBI. I. S. 1695);

e Bundes-Bodenschutzgesetz (BBODSCHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
17.03.1998 (BGBI. I S. 502);

e Wassergesetz fiir Baden-Wirttemberg (WG) in der Fassung vom 01.01.1999 (GBI.
1999, S.1), zuletzt gedndert durch Gesetz zur Reform der Verwaltungsstruktur vom
01.07.2004 (GBI. 2004, S.548);

e Landesbauordnung Fir Baden-Wiurttemberg (LBO) vom 08.08.1995 (GBI. 1995,
S. 617);

e Landeswaldgesetz (LWaldG) fur Baden-Wirttemberg vom 01.01.2005 (GBI. 2004
S. 522)

e Landesgesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriufung fir Baden-Wirttemberg
(LUVPG) vom 19.11.2002 (GBI. 2002, S. 428);
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5.2 Unterlagen und Literatur

e Baugesetzbuch 2004 - die neue Umweltprifung , Bund deutscher
Landschaftsarchitekten BDLA (Hrsg.), Oktober 2004, Berlin, 1. Auflage

e Die Auswirkungen der Umsetzung der Plan - Up - Richtlinie in die stadtebauliche
Praxis, Technische Universitdt Berlin, Forschungsgruppe Stadt + Dorf, Vortag von
Ass. Iur. Petra Lau, Oktober 2004, Nirnberg

¢ Umweltprifung in der Bauleitplanung, Zugewinn flir den Naturschutz oder neue
Planungslast?, Reinhard Z6llitz-Méller, Universitat Greifswald, Vortrag Dezember
2004, Roststock

e Landschaftsplanung flr die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Wutdschingen
Eggingen, Hubert Haller, Planungsbiro fir Landschaftsarchitektur, Juni 2006,
Karlsruhe

e Empfehlungen fir die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft in der
Bauleitplanung sowie Ermittlung von Art und Umfang von Kompensationsmass-
nahmen sowie deren Umsetzung (Teil A: Bewertungsmodell; Teil B: Beispiele),
Landesanstalt fir Umweltschutz Baden-Wirttemberg, Oktober 2005, Karlsruhe

e Arten, Biotope, Landschaft — Schliissel zum erfassen, beschreiben, bewerten;
Landesanstalt fir Umweltschutz Baden-Wirttemberg, 3. Auflage 2001, Karlsruhe

e Bewertung der Biotoptypen Baden-Wirttembergs zur Bestimmung des

Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung, Landesanstalt flir Umweltschutz
Baden-Wirttemberg, August 2005, Karlsruhe

Christian Burkhard Dipl. Ing. (FH)

Mitglied in der Architektenkammer Baden-Wurttemberg
Forschungsgesellschaft Landschaftsentw. Landschaftsbau (FLL)
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Anhang 1: Kostenschdtzung

Fir die Umsetzung der KompensationsmaBnahmen werden folgende Kosten angesetzt:

Leistungsbeschreibung Menge |Einheit[Einheitspreis |Gesamtpreis in €
Vorarbeiten

Pflanzarbeiten

Hochstamme liefern und pflanzen 56|St. 175,00€ 9.800,00
Pflanzenverankerung/ Dreibock 56|St. 40,00€ 2.240,00
Summe Pflanzarbeiten 12.040,00
Pflegearbeiten

Fertigstellungspflege 1 Jahr (1 1|psch 620,00€ 620,00
Pflegegang pro Jahr)

Entwicklungspflege 3 Jahre (1 Pflege- 1ipsch 1.860,00€ 1.860,00
gang pro Jahr)

Summe Pflegearbeiten

Gesamtsumme

MWSt. 16%

Gesamtsumme inkl. MWSt.
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Anhang 2: Pflanzliste
Baume:
Hauserblock: Jahnstrasse/ HauptstraBe:

Sorbus aria ,magnifica® Mehlbeere 3 xv.m. Ballen; 14 -16 cm

Hauserblock: Edwin-Kessler-Strasse/ Hauptstrasse:

Alnus spaethii Erle 3 xv.m. Ballen; 14 -16 cm

Private Griunflachen:

Acer monspesullanum Ahorn 3 xv.m. Ballen; 14 -16 cm
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Gemeinde |AAAl Bebauungsplan “ Edwin-Kessler-

Lauchringen @&¥ Strafle” im OT Unterlauchringen

Endgultige Fassung vom 12.12.2006 Seite 1

Teil F Bebauungsplan

ZUSAMMEN-

FX?SENDE Fast zentral im OT Unterlauchringen befindet sich der Bereich um die
- Edwin-Kessler-Stral3e, er liegt damit auch im Zentrum des vom Land

ERKLARUNG Baden-Wiirttemberg bestatigten Landessanierungsgebietes. Das Gebiet

ZU 8§ 10 Abs. 4 zahlt baurechtlich zum sogenannten Innenbereich.

BauGB

In diesem Bereich sind, begriindet auf freie Flachen allgemein, Bau-
landlicken sowie durch das Freiwerden von weiteren Flachen im
Rahmen des Landessanierungsprogramms, groRere bauliche Aktivité-
ten kinftig noch moglich. Fir zwei groBere Bereiche sind die Planung-
en bereits auf den Weg gebracht.

Die Flachen zum B-Planbereich ,Edwin-Kessler-StraRe" stellen sowohl
ortslagig (Kernbereich / Zentrum) als auch stadtebaulich (lockere bis
massive Bebauung) hohe Anforderungen an eine bauliche Entwicklung
im bestehenden Umfeld.

Freie Baulandflachen und zahlreich vorhandene Baullicken ermdglichen
gesamthaft betrachtet eine tiefgreifende Neuorientierung der baulichen
Situation insgesamt. Die Entwicklung des Areals im alten Dorfkern-
bereich sollte deshalb einer gesamthaften Betrachtung mit verbindlichen
Vorgaben zur Strukturentwicklung unter Beachtung des baulichen
Bestandes und dem Ziel einer stadtebaulich vertraglichen und vor allen
Dingen sinnvollen Gesamtlésung erfolgen.

Wesentliches Ziel des B-Planes ,Edwin-Kessler-StraRe” ist die Inte-
gration der relevanten Flachen in das stadtebauliche Gesamtbild des
Kernbereiches mit gleichzeitiger gestalterischer Aufwertung und der
Beseitigung funktionaler Defizite. Dazu zahlen im einzelnen:

- Neuorientierung der Nutzungen insgesamt

- Bessere stadtebauliche Einpassung alter und neuer Nutzungen

- Erhaltung von vorhandenen Bestands- /Gebaudestrukturen

- Anlage von Park- und sonstigen Gestaltungsflachen

- Anlage von schliissigen Gehwegverbindungen

- Sicherung von ausreichend bemessenen Verkehrsraumen

Mit dem Bebauungsplan ,Edwin-Kessler-StraRe” werden die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen hierzu geschaffen.

Die Ergebnisse der Offentlichkeits- und Behoérdenbeteiligung erfolgte
durch Abwagung gegeneinander und untereinander mit abschlieRendem
Beschluss durch den Gemeinderat in offentlichen Sitzungen. Dabei
wurden alle Bedenken und Anregungen bertcksichtigt und die daraus
resultierenden Restriktiven in den B-Plan eingearbeitet. Im Besonderen
zu nennen sind dazu die Belange zur Versickerung von unbelastetem
Dachwasser.
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Teil F Umweltprifung / -bericht

ZUSAMMEN-

FX?SENDE Im Rahmen des B-Planverfahrens ,Edwin-Kessler-Strasse” ist gemanR §
- 2 Abs. 4 BauGB die Durchfiihrung einer Umweltprifung erforderlich. In

ERKLARUNG dieser werden die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung auf die

ZU 8 10 Abs. 4 Umwelt erfasst und bewertet.

BauGB Durch das geplante Vorhaben sind erhebliche und ausgleichspflichtigen

Fortsetzung...

Eingriffe in die gemaR § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Schutzglter
von insgesamt ca. 0,49 ha zu erwarten. Dabei sind insbesondere die
Verdichtung/ Versiegelung von Bodenflachen mit mittlerer bis geringer
Bedeutung, sowie der Verlust einer Streuobstwiese, von Garten und
Baumen von Bedeutung.

Durch die Gestaltung der Zufahrten, Freiflachen und Stellplatze mit
wasserdurchlassigen Materialien wird eine Verminderung des Eingriffes
in die Schutzguter Boden und Grundwasser erreicht.

Insgesamt kann durch nachfolgend aufgefiihrte MalRnahmen eine
Kompensation (ca. 0,53 ha) der Eingriffe erfolgen:

A 1: Umwandlung versiegelter Flachen in private Griinflachen (Garten).

A2 : Entwicklung der nicht Uberbaubaren Grundstlicksflachen inner-
halb der Baugrenze als Grinflachen.

A 3: Pflanzung von heimischen standortgerechten Laubbdumen im
Bereich der privaten Grunflache.

A 4: Pflanzung Baumreihen aus heimischen standortgerechten
Baumen entlang der Stral3en und Wege des B-Plangebietes.

Lauchringen, den 21.12.2006

Th. Schauble
Blrgermeister
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planungsbiro + vermessungsbiro k ais er, daimlerstral3e 15, 79761 waldshut-tiengen, tel.: 07741/9211-0, fax: 07741/9211-22
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Teil A Der Gemeinderat der Gemeinde Lauchringen hat die értlichen Bauvor-
SATZUNG schriffen zum Bebauungsplan ,Edwin-Kessler-StraBe* im Ortsteil

Unterlauchringen unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechts-
vorschriften am 21.12.2006 als Satzung beschlossen.

Bundesrecht

BauGB Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt
geéndert durch Art. 21 des Gesetzes vom 21.06.2005
(BGBI. | S. 1818) sowie der Entwurf eines Gesetzes zur
Erleichterung von Planungsvorhaben fir die Innenent-
wicklung der Stadte der Bundesregierung vom 9. August
2006.

BauNVO Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke
(Baunutzungsverordnung) i. d. F. der Bekanntmachung
vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert durch
Artikel 3 des Gesetzes am 22.04.1993 (BGBI. | S. 466).

BNatSchG Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bun-
desnaturschutzgesetz) vom 25.03.2002, (BGBI. | S.
1193), zuletzt gedndert durch Artikel 40 des Gesetzes
vom 21.06:2005 (BGBI. | S. 1818)

PlanzV 90 Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und
Uber die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverord-
nung PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58).

Landesrecht

LBO Landesbauordnung fur Baden-Wurttemberg i. d. F. vom
08.08.1995 (GBI. S. 617), zuletzt geandert durch Artikel
14 des Gesetzes vom 14.12.2004 (GBI. S. 884).

GemO Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg i. d. F. vom

24.07.2000 (GBI. S. 581, 698), zuletzt geédndert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 14.02.2006 (GBI. S. 20).

. §1
RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Der raumliche Geltungsbereich der 6rtlichen Bauvorschriften entspricht
dem raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Edwin-
Kessler-StraBe” entsprechend den Festsetzungen im Lageplan (BI. 2).
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Gemeinde Ortliche Bauvorschriften

Lauch ringen zum Bebauungsplan ,,Edwin-Kessler-StraBe*
im OT Unterlauchringen

Endgiltige Fassung vom 12.12.2006 Seite 2

Teil A §2

SATZUNG BESTANDTEILE DER SATZUNG

Fortsetzung...

Die ortlichen Bauvorschriften bestehen aus:

I.  Textliche Festsetzungen i.d.F. vom 12.12.2006
zu den 6rtlichen Bauvorschriften

§3
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von

§ 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 74 LBO getroffenen Festsetzungen
der o6rtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt.

§4
INKRAFTTRETEN

Die 6rtlichen Bauvorschriften treten zusammen mit dem Bebauungsplan
mit der ortstiblichen Bekanntmachung nach § 10 BauGB in Kraft.

Lauchringen, den 21.12.2006

Th. Schauble
Burgermeister
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Endgiltige Fassung vom 12.12.2006 Seite 1

Teil B 1. BAUORDNUNGSRECHTLICHE GESTALTUNGSVOR-

TEXTLICHE SCHRIFTEN gem. § 9 (4) BauGB i.V.m § 37 LBO

FEST- i A

1. AUSSERE GESTALTUNG DER GEBAUDE
SETZUNGEN gem. 74 LBO/1996
Fortsetzung...

Die Gebaude sollen eine optisch ansprechende, der Umgebung und
der angeschlossenen vorhandenen Bebauung vertragliche auBere Er-
scheinung erhalten. Gleichzeitig sollen gestalterische und funktionelle
Elemente proportional ausgewogen in das Gesamterscheinungsbild
der einzelnen Baukdrper eingepasst sein. Folgende Detailvorgaben
werden festgesetzt:

Dacher

.1 DACHFORM - DACHNEIGUNG
Zulassig sind alle Dachformen.
Dachneigungen 0 — 45°

—
-
—

Die maximale Dachneigung von Nebengebauden darf die des
Haupthauses nicht Uberschreiten. Nebengebaude wie Garagen,
Carports, Uberdachte Mill- und Containerstandorte kdnnen
alternativ mit Flachdachern versehen werden.

Flachdéacher sind extensiv zu begrlnen.
1.2.1 DACHAUFBAUTEN ZUR SOLARENERGIE

Technische Aufbauten dirfen die Firsthbhe um max. 0,50 m
Uberschreiten.

1.2 OBERFLACHEN

1.2.1 Stark reflektierende oder glanzende Materialien (Kunststoffe,
polierte Metalle, Bleche, Aluminium, etc.) sind nicht zul&ssig.
Ausgenommen sind Anlagen zur Alternativenergie.

2. GAS- UND OLBEHALTER

2.1  Gas- und Olbehdlter diirfen nicht frei aufgestellt werden. Die
Behalter sind alternativ im Gebaude, in einem Anbau am
Gebdaude oder unterirdisch unterzubringen.
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Teil B 3. GEBAUDE UND GARAGEN AUF GRUNDSTUCKSGRENZEN
TEXTLICHE . ,
FEST- 3.1 An der Grundstiicksgrenze zusammengebaute Gebaude, Gara-
gen oder sonstige Nebengebaude sind in Dachform, Dach-
%EltzzyvyGEN neigung und Ausbildung der Traufe einheitlich zu gestalten.

Material und Farbe sind aufeinander abzustimmen.

4. EINFRIEDIGUNGEN

4.1  Samtliche Einfriedigungen sind in einem Abstand von mind.
1,0 m zu den offentlichen ErschlieBungsflachen zu errichten.
Damit wird eine bessere verkehrliche Ubersicht erzielt und die
Verkehrssicherheit insgesamt deutlich erhéht. Gleichzeitig wer-
den notwendige Staurdume fir den Winterdienst geschaffen.

5. FREIFLACHEN

5.1  Befestigungen von Zufahrten, Vorplatzen, Stellplatzen und
Lagerflachen sind auf das unbedingt notwendige MaB zu be-
grenzen. Zur Verringerung der Bodenversiegelung sind wasser-
durchlassige Belage festgesetzt (z.B. wassergebundene
Decken, Schotterrasen, Rasen- oder Dranpflaster).

5.2 Die nicht Uberbauten Grundstlicksflachen sind, soweit sie nicht
fir Stellplatze, Zufahrten und Zugange genutzt werden, als
Grunflachen anzulegen und zu unterhalten.

5.3  Entlang den 6ffentlichen Verkehrsflachen ist das Lichtraumprofil
grundsatzlich von jeglicher Bebauung und Bepflanzung freizu-
halten (Héhe analog dem Bordstein, Abstand = 0,50 m gemes-
sen von Vorderkante Bordstein).

6. NIEDERSCHLAGSWASSER

Zur Entlastung der bestehenden Mischwasserkanalisation sind
RetentionsmaBnahmen festgesetzt.

Im Bereich nérdlich der Hauptstrasse muss das als unbelastet
geltende Niederschlagswasser aus den Dachflachen nach
Vorgabe der Verordnung des Ministeriums  fir Umwelt und
Verkehr Gber die dezentrale Beseitigung von Niederschlags-
wasser vom 22.03.1999 Uber Versickerungsmulden versickert
werden. Die Mulden sind ausreichend zu bemessen (DWA-A
138 Anhang A.2.1und A 2.2) und mit einer belebten Ober-
bodenschicht mit mind. 30 cm Stérke herzustellen und zu
begrinen.
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Teil B Im Bereich sudlich der Hauptstrasse kann die festgesetzte Retention
TEXTLICHE zum Niederschlagswasser Uber Versickerungen und/oder einer Regen-
FEST- wasserbewirtschaftung mittels Zisternen erfolgen (vgl. auch Teil C, IIl.

3.). Die Zisternen mlssen dazu mit der erforderlichen Technik ausge-
SETZUNGEN rustet sein.

Fortsetzung...

planungsbiiro + vermessungsbiro k ais er, daimlerstraBe 15, 79761 waldshut-tiengen, tel.: 07741/9211-0, fax: 07741/9211-22
O:\PROJEKTE\06\0612\MS Word\Pr\B-Plan\Endg-Fassung\105_OEB-B-01.doc



	Bebauungsplan
	Titelblatt
	A. Satzung
	B. Begründung
	C. Textliche Festsetzungen
	D. Planteil
	1. Flächennutzungsplan (Auszug)
	2. Bebauungsplan
	3. Schnitt 1-1

	E. Umweltprüfung
	F. Zusammenfassende Erklärung

	Örtliche Bauvorschriften
	Titelblatt
	Inhaltsverzeichnis
	A. Satzung
	B. Textliche Festsetzungen


